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11. AHV-Revision und 1. BVG-Revision

Wo bleiben
die Mitwirkungsrechte
der Pensionierten?

Aus dem Mitgliederverzeich-
nis der AHV/IV-Kommission
ist zu entnehmen, dass die äl-

teren Menschen in diesem
Gremium nicht vertreten
sind, nicht vertreten sein
können. Sie haben nicht die

Möglichkeit, ihre Stimme zur
Geltung zu bringen. Dies
kommt einer Entmündigung

gleich, die der SSRV nicht
mehr länger hinnehmen will.
Es besteht somit dringender
Handlungsbedarf.

In den beiden Berichten
des Bundesrates zur 11. AHV-
und 1. BVG-Revision wird auf
die Mitwirkungsrechte der
Rentnerinnen und Rentner
nicht hingewiesen, obwohl

zahlreiche Parlamentarier
(Postulat Steiner mit 62

Unterzeichneten) in dieser

Richtung einen Vorstoss un-
ternommen haben.

Warum diese
Ausgrenzung der
Rentnergeneration?
Nach Meinung des SSRV dürf-
ten zwei Gründe diese Aus-

grenzung in den Mitsprache-
gremien begünstigen:
• Die «Versicherten-Eigen-
schaft» wird nach dem Ge-

setzgeber zu restriktiv ausge-
legt. Es gilt nur jener als «Ver-

sicherter», welcher der Gene-
ration der Erwerbstätigen an-
gehört und deshalb Beiträge
bezahlt. Auch die Rentnerin-
nen und Rentner bezahlen
aber Beiträge, soweit ihr Ein-
kommen den Freibetrag über-

steigt. Ausserdem bezahlen
sie Steuern und ab 1999 auch
Mehrwertsteuern zur Mit-

finanzierung der AHV. Und
schliesslich bleiben sie auch
als leistungsberechtigte Rent-

ner Versicherte der AHV.
• Der zweite Grund liegt un-
seres Erachtens in der vom
Bundesrat eingeführten «AI-

tersguillotine» für ausserpar-
lamentarische Kommissio-
nen, die über 70-Jährige von
der Kommissionsarbeit aus-
schliesst. Solche Kommissio-
nen gibt es deren weit über
200. Viele befassen sich mit
unserer Sozialgesetzgebung.
Gerade in Bezug auf die
AHV/IV-Kommission wirkt
sich dieser Ausschluss sehr

nachteilig auf die Rentnerin-
nen und Rentner aus. Sie ist
sachlich nicht zu rechtferti-
gen. Diese Ungleichbehand-
lung soll - so der SSRV - durch
eine begrenzte Ausnahme
von der Altersgrenze für die AI-
tersrente der AHV in der aus-

serparlamentarischen AHV/IV-
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(z. B. Rücken, Knie etc.)

• Zur Erholung
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Gehen, sitzen, fahren.
Treppen inbegriffen.

Die verfügbare Beweglichkeit geh-
behinderter Personen endet oft an
unüberwindbaren Treppen, Es fehlt
an der Kraft oder an der Sicherheit,

Stufen zu gehen. Das muss nicht sein!
Der neue scalastuhl X3, in Verbindung

mit dem bewährten scalamobil, lässt
Sie in solchen Situationen einfach

«umsteigen». Zu zweit fahren Sie

überall treppauf und treppab.
Bequem und sicher!

Warten Sie nicht länger und
informieren Sie sich noch

heute. Verlangen Sie

eine Probefahrt bei
Ihnen zu Hause. Gratis

und unverbindlich,
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Kommission und der BVG-
Kommission beseitigt werden.

Gleichstellung der
AHV-Rentner zu den
IV-Rentnern -
ein Erfordernis
Der SSRV beantragt deshalb,
Artikel 73 Absatz 1 AHVG wie
folgt zu ändern:

«Der Bundesrat ernennt
die Eidgenössische Kommis-
sion für die Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversi-
cherung, in welcher die Ver-

sicherten, die Rentner und
Rentnerinnen der AF7V und der

TV) die Versicherungseinrich-
tungen, der Bund und die
Kantone angemessen vertre-
ten sein müssen ...»

Zur Verwirklichung einer

ausgewogenen Zusammen-

setzung der AHV/IV-Kommis-
sion (Art. 73 AHVG) und
der Eidgenössischen Kom-
mission für die berufliche
Vorsorge (Art. 85 BVG) nach
A/ters,grwRRen ist Artikel 16

der Kommissionsverordnung
vom Bundesrat wie folgt zu

ergänzen:
Artikel 76 Afosafz 2:
«Die Mitglieder der Kommis-
sionen der Eidgenössischen
Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung und
der beruflichen Vorsorge kön-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

ab Fr. 14 900.-
Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079-335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine klein

Occassionen sind auch lieferbar
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

nen ihre Tätigkeit bis zum
Ende des Jahres ausüben, in
dem sie 75 Jahre alt werden.»

und zur 1. BVG-
Revision
Es sollen die Mitwirkungs-
rechte der Rentnerinnen und
Rentner wie folgt ausgestattet
werden:

• Vertretung in der Eid-

genössischen Kommission
für die berufliche Vorsorge
Artikel 85 Absatz 7 BVG:
«Der Bundesrat bestellt eine
Eidgenössische Kommission
für die berufliche Vorsorge
mit höchstens 23 (heute 21)

Mitgliedern. Sie setzt sich zu-
sammen aus Vertretern des

Bundes und der Kantone so-
wie mehrheitlich aus Vertre-
tern der Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer, der Rentner der beruf-
beben Vorsorge und der Vor-
Sorgeeinrichtungen.»

• Vertretung in den Organen
der Vorsorgeeinrichtungen
Artikel 57 Absatz 7

(Paritätische Verwaltung)
«Die Arbeitgeber einerseits so-

wie die Arbeitnehmer und
Rentner anderseits haben das

Recht, in die Organe der

Vorsorgeeinrichtungen, die
über den Erlass der regle-

Kulturreisen von
Pro Senectute Kanton Zug
Weimar, 19.-28.5
Erfurt 16.-25.6
Weisse Nächte
in St. Petersburg 10.-14.6
Beaune im Burgund 27.-30.6
Pro Senectute /Canton Zug,
Genera/-Gu/san-5tr. 22,
6300 Zug, 04/ 72750 55,
Fax 04 / 727 50 60

Ferienangebote Ausland
Andalusien (Rundreise) 10.-21.5.
Weimar/Magdeburg/
Leipzig/Potsdam 24.-28.5.
Ossiacher See 1 .-8.6.
Aktiv- und Wanderferien
Süd-Türkei (Rundreise) 2.-9.6.
Kanada-USA 17.8.-4.9.
(Vancouver, berühmte National-
parks)
Pro Senectute /Canton Aargau,
ßaebstrasse Ï /, 500/ Aarau,
062 S3750 70

mentarischen Bestimmun-

gen, die Finanzierung und die

Vermögensverwaltung ent-
scheiden, die gleiche Zahl
(z.B. 6 Arbeitgeber, 4 Arbeit-
nehmer, 2 Rentner) von Ver-

tretern zu entsenden.
Artikel 57 Absatz 2:
«Die Vorsorgeeinrichtung hat
die ordnungsgemässe Durch-
führung der paritätischen
Verwaltung zu gewährleisten.
Es sind namentlich zu regeln:
a. die Wahl der Arbeitnehmer
und der Rentner.

b. ...»
Artikel 57 Absatz 3:
«Die Arbeitnehmer wählen
ihre Vertreter unmittelbar
oder durch Delegierte. Die im
t/nternehmimgsbereich tätigen
Rentnerorganisatione« bezeich-

nen die Vertreter der AZters-,

.Hinterlassenen- und Invaliden-
rentner. Ist dies...»
Artikel 55 Absatz 7:

(Stiftungsräte des Sicherheits-
fonds und der Auffangein-
richtung)
«Die Stiftungsräte werden aus

gleich vielen Vertretern der

Arbeitgeber sowie der versi-
cherten Arbeitnehmer und
Rentner gebildet. Die ...»

Im Übrigen ist der SSRV der

Meinung, dass im Rahmen
der BVG-Revision massgeben-
de Begriffe wie Arbeitnehmer,
Versicherter, Rentner usw.
besser definiert werden soll-
ten. Um Missverständnisse zu
vermeiden, müssen diese Be-

griffe präziser voneinander
abgegrenzt werden.

Es ist das Anliegen des

SSRV, dass bereits im laufen-
den Vernehmlassungsverfah-
ren ausformulierte Gesetzes-

änderungen vorzulegen sind.

Wer sich /xir die beiden Ver-

nehm/assungen des 5SRV

f7 7. AHV-Revision and 7. ß VG-

Revision) im vollen Wortlaut in-
teressierf, kann diese kostenlos

beim Sekretariat des Schweizer!-

sehen Senioren- and Rentner-

Verbandes, Rriesenbergstr. 3,

8055 Zürich, Tel. 07 454 36 46
and Fax 07 454 36 47 beziehen.

Die Texte in der Rubrik
«Sen/oren-Orponisotioner?»
müssen nicht mit der
Meinung der Redoktion
«Zeif/upe» übereinstimmen.

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

VERSA/VD

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137

4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

enden Sie mir bitte gratis '

über Inkontinenzprodukte
Informationen

- « 157 4142 Münchenstein

n SPITEX f[J'i
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